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Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage der Abgeordneten Frau
Bessin, AfD vom 26.11.2015, zur Schulpflicht für Flüchtlingskinder, 5-2612/15-KT

Sachverhalt:

Ich frage die Kreisverwaltung:

1. Wie viele schulpflichtige Kinder sind in den Jahren 2013, 2014 und in diesem Jahr im
Landkreis TF angekommen?

2. Wie lange dauert durchschnittlich das Verfahren zwischen der Ankunft im Landkreis und
dem ersten Schultag?

3. Wie viele schulpflichtige Kinder erhielten einen Ablehnungsbescheid, wie viele Kinder
mussten die Schule aufgrund eines negativen Bescheids wieder verlassen?

4. Gibt es Familien, die versucht haben, den Schulbesuch ihrer Kinder zu verhindern? Wenn
ja; welche Gründe gab es dafür und wie wurde hier verfahren?

5. Wie viele Kinder hatten bereits an Sprachförderkursen in der EAE teilgenommen, wie viele
nicht?

Für die Kreisverwaltung beantwortet die Landrätin die Anfrage wie folgt:

1.
In den vergangenen Jahren sind schulpflichtige Kinder mit Migrationshintergrund wie folgt
angekommen:

Jahr Kinder
2013 20
2014 16
2015 198
2016 15

2.
Der Zeitraum zwischen Ankunft im Landkreis und dem ersten Schultag beträgt im Durchschnitt
einen Monat.

3.
Sechs Kinder mussten aufgrund der Rückführung die Schule wieder verlassen.
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4.
Es gibt keine Familien, die den Schulbesuch ihrer Kinder verhinderten.

5.
Die Beantwortung dieser Frage entzieht sich der Zuständigkeit des Landkreises. Die Landkreise
sind erst für die Sprachförderkurse zuständig, wenn die Personen die EAE verlassen.
Daher liegt eine Beantwortung der Frage 5 in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge.
Die Verwaltung empfiehlt in diesem Punkt, dass sich die Abgeordnete Frau Bessin mit der in Rede
stehenden Anfrage direkt an die genannte zuständige Stelle wendet.

Wehlan


